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:Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
zwischen der Republik Östc::rreich und den 
Vereinigten Staaten von Ame:rika zur Vermei
dung der Doppelbesteuerung und zur Verhin
derung der Steuerumgehung auf dem Gebiet 
der Nachlaß-, Erbschafts- und Schenkungs
steuern sowie der Steuern auf geneiationen-

wechselnde Vermögensübertragungen 

Die Republik Öster~eich und die Vereinigten 
Staaten von Amerika, vom Wunsche geleitet, ein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung und zur Verhinderung der Steuerumgehung 
auf dem Gebiete der Nachlaß-, Erbschafts- und 
Schenkungssteuern sowie der Steuern auf genera
tionenwechselnde Vermögensübertragungen abzu
schließen, 

sind übereingekommen wie fol,gt: 

Artikel 1 

GELTUNGSBEREICH 

1. Sofern in diesem Abkommen nichts anderes 
bestimmt ist, gilt dieses Abkommen für 

a) Nachlässe von Erblassern, die im Zeitpunkt 
ihres Todes einen Wohnsitz in einem Ver
tragsstaat oder in bei den Vertragsstaaten hat
ten; 

b) Schenkungen von natürlichen Personen, die 
im Zeitpunkt der Schenkung einen Wohnsitz 
in einem Vertragsstaat oder in bei den Ver
tragsstaaten hatten; und 

c) generationenwechselnde Vermögensübertra
gungen, wenn der angenommene Geber im 
Zeitpunkt der angenommenen Übertragung 
einen Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten 
oder in beiden Vertragsstaaten hatte. 

2. Dieses Abkommen schränkt in keiner Weise 
Ausnahmen, Befreiungen, Abzüge, Anrechnungen 
oder andere Begünstigungen ein, die derzeit oder 
künftig entweder 

a) nach dem Recht der Vertragsstaaten oder 
b) durch ein anderes Übereinkommen zwischen 

den V ertragsstaa~en gewährt werden. 

,CONVENTION 
between the Republic of Austria and the 
United States of America for the Avoidance of 
Double Taxation and the Prevention of Fiscal 
Evasion with Respect. to Taxes on Estates, 
Inheritances, Gifts, and. Generation-Skipping 

Transfers 

The Republic of Austria and the United States of 
America, desiring to conclude a Convention for the 
avoidance of double taxation and the prevention of 
fiscal evasion with respect to taxes on estates, inher
itances, gifts,and generation-skipping transfers, 

haveagreed as folIows: 

Articlel 

SCOPE 

1. Except as otherwise provided in this Conven
tion, this Convention shall apply to: 

a) transfers of estates of individuals whose dom
icile at their death was inone or both of the 
Contracting States; 

b) transfers of property by gift of individuals 
whose domicile at the time of gift was in one 
or. both of the Contracting States; and 

c) generation-skipping transfers of deemed 
tr:1mfl'r'{lr, \\ h,)s(' d,)mi,'il(: :tt thc timc nf. 
deemed transfer was in one or both of the 
Contracting States, 

2. This Convention shall not restrict m any 
manner any exclusion, exemption, deduction, 
credit, or other allowance now 01' hereafter 
accorded: \ 

a) by the laws of either Contracting State; or 
b)by any other agreement between the Con

tracting States, 
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Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEU
ERN 

1. Die Steuern, für die das Abkommen gilt, sind 

a) in den Vereinigten Staaten: d,ie Bundeserb
sthaftssteuer; die Bundesschenkungssteuer ; 
und die Bundessteuer auf generationenwech
selnde Vermögensübertragungen; 

b) in Österreich: die Erbschafts- und Schen
kungssteuer. 

2. Das Abkommen gilt auch für alle Steuern glei
cher oder im wesentlichen ähnlicher Art, die nach 
der Unterzeichnung des Abkommens neben den 
bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben 
werden. Die zuständigen Behörden der Vertrags
staaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen 
eingetretenen Änderungen sowie alle amtlichen 
Veröffentlichungen betreffend die Anwendung des 
Abkommens einschließlich Erläuterungen, Verord
nungen, Richtlinien und gerichtlicher Erkenntnisse 
mit. 

3. Im Sinne des Artikels 10 gilt das Abkommen 
für Steuern jeder Art und Bezeichnung, die von 
einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskör
perschaften erhoben werden. Im Sinne des Arti
kels 12 gilt das Abkommen für Steuern jeder Art, 
die von einem Vertragsstaat erhoben w~rden. ' 

I ArtikelJ 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1. Im Sinne dieses Abkommens 
a) umfaßt der Ausdruck "Vereinigte Staaten" 

die , Vereinigten Staaten von Amerika, nicht 
jedoch Puerto Rico, die Jungfern-Inseln, 
Guam und andere Besitzungen oder Territo-
rien der Vereinigten Staaten; , 

b) umfaßt der Ausdruck "Österreich" die Repu-
blik Österreich;' ' 

c) bedeuten die Ausdrücke ,,,ein Vertrags staat" 
und "der andere Vertragsstaat" , je nach dem 
Zusammenhang, die Vereinigten Staaten 
oder Österreich; 

d) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" 

i) in den Vereinigten Staaten: den Sekretär 
des Schatzamtes oder seinen Bevoll
mächtigten; 

ii) in Österreich: den Bundesminister für 
Finanzen. 

2 .. Bei der Anwendung des Abkommens durch 
einen Vertrags staat hat, wenn der Zusammenhang 
nichts anderes erfon:lert und vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Artikels 11, jeder im Abkommen' 
nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm 

Article 2 

T AXES COVERED 

1. The taxes to which this Convention applies 
are: 

a) In the United States: the Federal estate tax; 
the Federal gift tax; and the Federal tax on 
generation-skipping transfers. 

b) In Austria: the inheritance and gift tax. 

2. This Convention shall apply also to any 
identical or substantially similar taxes which ,are 
imposed by a Contracting State after the date of 
signature of this Convention in addition to, or in 
place of, the existing taxes. The competent authori
ties of the Contracting States shall notify each 
other of any changes which have been !llade in their 
respective taxation laws and shall notify each other 
of any official published material. concerning the 
application of this Convention, including explana
tions, regulations, rulings, and judicial decisions. 

3. For the purpose of Article 10, this Conven
tion shall also 'apply to taxes of every kind and 
description imposed by a Cqntracting State or a 
political subdivision or local authority thereof. For 
the purpöse of Article 12, this Convention shall also 
apply to taxes of every kind imposed by a Contract
ing State. 

Article J 

, GENERAL DEFINITIONS 

1. For the purpose of this Convention: 
a) the term "United States" means the United 

States of America, but does not include 
Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, Qr 
any other United States pos session or terri
tory; 

b) the term "Austria" means the Republic of 
Austria; 

c) the terms "Contracting State" and"the other 
Contracting State" me an the United States or 
Austria, as the context requires; 

d) the term "competent authority" means: 

i) in the U niied States : the Secretary of the 
Treasuly or his delegate, and 

ii) in Austria: the Federal Minister of Fi
nance. 

2. As regards the application of this Conven
tion by a Contracting State, any term not defined 
therein shall, unless the context otherwise requires , 
and subject to the provisions of Article 11, have the 
meaning which it has under the laws of that State 
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1241 der Beilagen 3 

nach dem Recht dieses Staates über die Steuern 
zukommt, für die das Abkommen gilt. 

Artikel 4 

STEUERLICHER WOHNSITZ 

1. Im Sinne dieses Abkommens hat eine natürli
che Person einen Wohnsitz: 

a) in den Vereinigten Staaten, wenn sie nach 
dem Recht der Vereiniglten Staaten dort 

, ansässig ist; 
b) in Österreich, wenn sie für Zwecke der öster

reichischen Besteuerung in Österreich ansäs
sig (Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt) 
ist. 

2. Ist rlach Absatz 1 eine natürliche Person in bei
den Vertragsstaaten wohnhaft, so gilt vorbehaltlich 
Absatz 3 folgendes : 

a) Der Wohnsitz der natürlichen Person gilt als 
in dem Staat gelegen, in dem sie über eine 
ständige Wohnstätte verfügte; verfügte sie in 
beiden Staaten' über eine ständige Wohn
'stätte, so gilt ihr Wohnsitz a~s in dem Staat 
gelegen, zu dem sie die eng;eren persönlichen 
und wirtschaftlichen Beziehungen hatte (Mit
telpunkt der Lebensinteressen) ; 

b) kann nicht bestimmt. werden, in welchem 
Staat die natürliche Person den Mittelpunkt 
ihrer Lebensinteressen hatte', oder verfügte sie 
in keinem der Staaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat wohn-. 
haft, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufent
halt hatte; 

c) hatte die natürliche Person ihren gewöhnli
chen Aufenthalt in beiden Staaten. oder in 
keinem der Staaten, so gilt ihr Wohnsitz als 
im dem Staat gelegen, dessen Staatsbürger
schaft sie besaß; 

d) besaß die natürliche Person die Staatsbürger
schaft bei der Staaten oder keines der Staaten, 
so werden sich die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten bemühen:, die Frage In 

gegenseitigem Einvernehmen zu regeln. 

3. War eine natürliche Person 
a) Staatsbürger nur eines der Vertragsstaaten, 

b) im Sinne des Absatzes 1 in beiden Vertrags
staaten wohnhaft und 

c) während eines vorangehenden Zeitraumes 
von zehn Jahren insgesamt weniger als fünf 
Jahre (einschließlich vorübergehender Abwe
senheit) im Sinne des Absatzes 1 im anderen 
Vertragsstaat wohnhaft, 

gilt die natürliche Person ungeachtet der Bestim
mungen des Abs~tzes 2 als in dem Staat wohnhaft, 
dessen Staatsbürger sie war. 

concermng the taxes to which this Convention 
applies. 

Article 4 

FISCAL DOMICILE 

1. For the purposes of this Convention, an indi
vidual has a domicile: 

a) in the United States, if he is a resident thereof 
under United States law; 

b) in Austria, if he is resident ("Wohnsitz" oder 
"gewöhnlicher Aufenthalt") in Austria for 
the purposes of Austrian tax. 

2. Where by reason of the provisions of para
graph 1 an individual was domiciled in both Con
tracting' States, then, subject to the provisions of 
paragraph 3, his status shall be determined as fol
lows: 

a) the individual shall be deemed to have been 
domiciled in the State in wh ich he had a 
permanent horne available; if such individual 
had a permanent horne available in both 
States, he shall be deemed to havebeen domi
ciled in the State with which his personal and 
economic relations were closer (center of 
vital interests); . 

b) if the State to wh ich the individual's center of 
vital interests was closer cannot be deter
mined, or ifhe had no permanent horne avail
able in either State, he shall be deemed 10 

have been domiciled in the State in which he 
had a~ habitual abode; 

c) if the individual had an habitual abode in 
both States or in neither of them, the domi
cile shall be deemed to be in the State of 
wh ich he was a citizen; 

d) if the individual was acitizen of both States 
or of neither of them, the competent authori
ties of the Contracting States shall endeavor 
to settle the question by mutual agreement. 

3. Where an individual was 
a) a citizen of one Contracting State, but not 

the other Contracting State, 
b) within the meaning of paragraph 1 domiciled 

in both Contracting States, and 

c) within the meaning of pa~agraph 1 domiciled 
in the other Contracting State in the aggre
gate less than five years (including periods of 
temporary absence) during the preceding ten
year period, 

then the domicile of that f individual shall be 
deemed, notwithstanding the provisions of para
graph 2, to have been in the Contracting State of 
which the individual was a citizen. 
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Artikel 5 Article 5 

UNBEWEGLICHES VERMÖGEN REAL PROPERIT 

1. Übertragungen und angenommene Übertra
gungen von unbeweglichem Vermögen, das im' 
anderen Vertrags staat liegt, durch eine in einem 
Vertragsstaat wohnhafte natürliche Person, dürfen 
im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

2. Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" 
bestimmt sich nach dem Recht des Vertragsstaats, 
in dem' das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt 
in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Ver
mögen, das lebende und tote Inventar land- und 
forstwirtschaftli~her Betriebe, die, Rechte, auf die 
die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke 
Anwendung finden, die Nutzungsrechte an unbe
,weglichem Vermögen sowie die Rechte auf verän
derliche oder feste Vergütungen für die Ausbeu
tung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineral
vorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; 
Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbe
wegliches Vermögen. 

Artikel 6 

VERMÖGEN EINER BETRIEBSSTÄTIE UND 
VERMÖGEN EINER DER AUSÜBUNG EINES 
FREIEN BERUFES DIENENDEN FESTEN 

EINRICHTUNG 

1. Übertragungen und angenommene Übertra
gungen von Vermögen, das Betriebsvermögen einer 
im anderen Staat gelegenen Betriebsstätte eines 
Unternehmens darstellt - ausgenommen das nach 
Artikel5zu behandelnde Vermögen -'-; durch eine 
in einem Vertragsstaat wohnhafte natürliche Per
son, dürfen im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden. 

'2. Im Sinne des Abkommens bedeutet der Aus
druck "Betriebsstätte" eine feste Geschäftseinrich
tung, inder die Tätigkeit des Unternehmens ganz 
oder teilweise ausgeübt wird. 

3. Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfaßt insbe-
sondere 

a) eine Zweigniederlassung, 
b) eine Geschäftsstelle, 
c) eine Fabrikationsstätte, 
d) eine Werkstätte, 
e) ein Bergwerk, ein ÖI- oder Gasvorkommen, 

einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschätzen. 

4. Bauausführungen, Montagen oder dem Auf~u
chen oder Gewinnen von Bodenschätzen dienende 
Einrichtungen, Bohrtürme oder -schiffe, begründen 
nur dann eine Betriebsstätte in einem Vertragsstaat, 
wenn sie in diesem Staat länger als zwölf Monate 
bestanden haben. . 

1.' Transfers and deemed transfers by an indi
vidual domiciled in a Contracting State of real 
property which is situated in the other Contracting 
State may be taxed by that other State. 

2. The term "real' property" shall have the 
meaning which it has under the law ofthe Con-

o tracting State in which the property in question is 
situated. The term shall in any case include prop
erty accessory to real property, livestock and equip
ment used in agriculture and forestry, rights to 
which the provisions of general .Iaw respecting 
landed propertyapply, usufruct of real property, 
and rights to variable'or fixed payments as consid
eration for the working of, or the fight to work, 
mineral deposits, sources, and other natural 
resources; ships, boats, and aircraft shall not be 
regarded as real property. 

Article 6 

BUSINESS PROPERIT OF A PERMANENT 
ESTABLISHMENT AND ASSETS PERTAIN
ING TO A FIXED BASE USED FORTHE PER
FORMANCE OF INDEPENDENT PERSONAL 

SERVICES 

1. Except for assets referred to in Article 5, . 
transfers and deemed transfers of assets by an indi
vidual domiciled in a Contracting State, forming 
part of the business property of a permanent estab
lishment situated in the other Contracting State, 
may be taxed by that other. State. 

2. For the purposes of this Convention, the 
term "permanent establishment" me ans a fixed 
place of business through which the business ofan 
enterprise is wholly or partly carried on. 

3. The term "permanent establishment" shall 
include especially: 

a) a branch; 
b) an office; 
c) a factory; . 
d) a workshop; and , 
e) amine, oil or gas weil, quarry, or any other' 

place ofextraction of natural resources. 

4. A building site or constru.ction or installation 
project, or an installation or drilling rig or ship 
being used' for the exploration or development of 

. natural respurees, constitutes a permanent estab
lishment in a Contracting Stateonly if it has 
remained in that State more than twelve months. 
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S. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen 
dieses Artikels gelten nicht als Betriebsstätten: 

a) Einrichtungen, die a,usschli,eßlich zur Lage
rung, Ausstellung oder Auslieferung von 
Gütern oder Waren de!: Unternehmens 
benutzt werden; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unter
nehmens, die ausschließlich, Zur Lagerung, 
Ausstellung oder AusliefeIung unterhalten 
werden; 

c) Bestände von Gütern oder \W'aren des Unter
nehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unter
nehmen bearbeitet oder verarbeitet zu wer
den; 

d) eine feste, Geschäftseinrichtung, die aus
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen Güter oder Waren ein
zukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen andere Tätigkeiten aus
zuüben, die vorbereitender Art sind oder eine 
Hilfstätigkeit darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, -
mehrere der Unter den Buchstaben abis e 
genanntep Tätigkeiten auszuüben. 

6. Übertragungen und angenommene Übertra
gungen von Vermögen, das zu einer im anderen 
Staat gelegenen und der Ausübung von selbständi
gerArbeit dienenden festen Einrichtung gehört -
ausgenommen das nach Artikel 5 zu behandelnde 
Vermögen -, durch eine in einem Vertrags staat 
wohnhafte natürliche Person, dürfen im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden. 

Artikel 7 

NICHT AUSDRÜCKLICH ERWÄHNTES 
VERMÖGEN 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 9 
Absatz 1 dürfen Übertragungen und angenommene 
Übertragungen von Vermögen, das nicht nach den 
Artikeln 5 oder 6 zu behandeln ist, durch eine in 
einem Vertragsstaat wohnhafte natürliche Person' 
nur in diesem Staat besteuert werden. 

2. Fallen nach dem Recht eines Vertragsstaates 
Anteilsrechte oder andere Rechte nicht unter Arti
kel 5 oder 6, fallen derartige Rechte aber nach dem 
Recht des anderen Vertra~sstaates unter diese Arti
kel, so wird das Wesen dieser Rechte nach dem 
Recht des Vertragsstaats be;timmt, in dem sich 
nicht der Wohnsitz des Verstorbenen, des ange- . 
nommenen Gebers oder des Geschenkgebe.r:s befin
det. 

S. Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article, the term "permanent establishment" 
shall be deemed not to include: 

a) the use of facilities solely for the purpose of 
storage, display, or delivery of goods or mer
chandise belonging to the enterprise ; 

b) the maintenance of a stock of goods or mer
chandise belonging to the enterprise solely. 
for the purpose of storage, display, or deliv
ery; 

c) the maintenance of a stock of goods or mer
chandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of. processing by another 
enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of business 
solely for the purpose of purchasing goods or 
merchandise, or of collecting information, 
for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of business 
solely for the purpose of carrying on, for the 
enterprise, any other activity of apreparatory 

. or auxiliary character; 

f) the maintenance of a fixed place of business 
solely for any combination of the activities 
mentioned in subparagraphs a) to e). 

6. Excepi for assets described in Article 5, 
transfers and deemed transfers of assets by anindi
vidual doiniciled in a Contracting State, pertaining 
to a fixed base situated in the:other Contracting 
State and used for the performance of independent' 
personal services, may be taxed by that other State. 

Article 7 

PROPERTYNOT EXPRESSLY MENTIONED 

1. Subject to the provisions of paragraph 1 of 
Article 9, transfers and deemed transfers of prop
erty other than property referred to in Articles 5 
and 6, by an individual domiciled in a Contracting 

-State, shall be taxable only by that State. 

2. If by the law of a Contracting State any right 
or interest is regarded as property not falling within 
Articles 5 or 6, but by the law of the other Con
tracting State that right or interest is regarded as 
property falling within those Articles, then the 
nature of the right or interest shall be determined 
by the law of the Contracting State which is not the 
State of the deceased's, deemed transferor's or 
donor's domicile. 
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Artikels 

SCHULDENABZUG UND BEFREIUNGEN 

1. Schulden, die durch das in Artikel S genannte 
Vermögen besonders gesichert sind; werden vom 
Wert dieses Vermögens abgezogen oder. mindern
den Wert dieses Vermögens. Schulden, die zwar 
nicht durch das in Artikels genannte Vermögen 
besonders gesichert sind, die aber im Zusammen
hang mit dem Erwerb, der Verbesserung, der 
Instandsetzung oder der Instandhaltung solchen 
Vermögens entstanden sind, werden vom Wert die
ses Vermögens abgezogen. 

2. Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden Schul
den, die mit einer Betriebsstätte im Sinne des Arti
kels 6 Absatz 1 oder mit einer festen Einrichtung im 
Sinne des Artikels 6 Absatz 6 zusammenhängen, 
vom Wert der Betriebsstätte oder vom Wert der 
festen Einrichtung abgezogen. 

3. Übersteigt eine Schuld den Wert des Vermö
gens, von dem sie in einem Vertragsstaat nach den 
Absätzen 1 oder 2 abzuziehen ist oder dessen Wert 
sie mindert, so wird der übersteigende Betrag vom 
Wert des übrigen Vermögens, das in diesem Staat 
besteuert werden darf, abgezogen. 

4. Andere Schulden werden vom Wert des Ver
mögens abgezogen, auf das Artikel 7 Absatz 1 
anzuwenden ist. 

5. Verbleibt nach den Abzügen, die auf Grund 
der Absätze 3 oder 4 vorzunehmen sind, in einem 
Vertragsstaat ein Schuldenrest, so wird dieser vom 
Wert des Vermögens, das im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden darf, abgezogen. 

6. Wird eine Schuld in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen dieses Artikels abgezogen, so ist 
ungeachtet des Artikels 1 Absatz 2, kein Schulden
abzug nach dem Recht eines Vertragsstaates, das 
eine andere Schuldenaufteilung vorsieht, zulässig. 

Artikel 9 

METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOP':' 
PELBESTEUERUNG 

1. Die Vereinigten Staaten werden durch die 
Bestimmungen dieses Abkommens nicht daran 
gehindert, Vermögensübertragungen sowie ange
nommene . Vermögensübertragungen ihrer Staats
bürger nach ihrem Recht so zu besteuern, als ob 
das Abkommen nicht in Kraft getreten wäre. In die
sem Zusammenhang umfaßt der Ausdruck "Staats
bürger" auch ehemalige Staatsbürger, bei denen der 
Grund für den Verlust der Sta~tsbürgerschaft vor-

Article S 

DEDUCTIONS AND EXEMPTIONS 

1. Debts especially secured on any property 
referred to in Article S shall be deducted from or 
shall reduce the value of that property. Debts, not 
being especially secured on any property referred 
to in Article S, which are represented by the acqui
sition, conversion, repair or upkeep of any such 
property, shall be deducted from the value of that 
property. 

2. "Subject to paragraph 1, debts pertaining to a 
permanent establishment referred to in paragraph 1 
of Article 6 or to a fixed base referred to in para
graph 6 of Article 6 shall be deducted from the 
value of the permanent establishment or the fixed 
base, as the case may be. 

3. If a debt exceeds the value of the property 
from which· it is deductible or whose value it 
reduces in a Contracting State, according to para
graphs 1 or 2, the excess shall be deducted from the 
value of any other property taxable by that State. 

4. Other debts shall be deducted from the value 
of property to which paragraph 1 of Article 7 
applies. 

5. Any excess still remaining in one Contract
ing State after the deductions referred to in para
graphs 3 or 4 shall be deducted from the value of 
the property liable to tax in the other Contracting 
State. 

6. Notwithstanding the provIsIons of para
graph 2 of Article 1, if any debt is deducted in 
accordance withthe provisions of this Article, no 
deduction shall be allowed for any debt pursuant to 
a law of a Contracting State providing for a differ
ent allocation. 

Article 9 

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE 
TAXATION· 

1. The provisions of this Convention shall not 
preclude fhe United States from taxing transfers or 
deemed transfers by its citizens, in accordance with 
the provisions of its law, as if this Convention had 
not come into eHect. (for this purpose the term "cit
izen" shall include a former citizen whose loss of 
citizenship had as one of its principal'purposes the 
avoidance of tax (including, for this purpose, fed
eral income tax), but only for aperiod of ten years 
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nehmlich die Steuervermeidung (in diesem Zusam
menhang einschließlich der Bundeseinkommen
steuer) war; dies gilt jedüch nur für einen Zeitraum 
vün zehn Jahren nach Verlust der Staatsbürger
schaft. Die Bestimmungen dieses Absatzes berühren 
nicht die durch die Absätze 2, 3 und 6 dieses Arti
kels .oder die durch die Artikel 10 .oder 11 einge
räumten Vorteile. 

2. Besteuern die Vereinigten Staaten auf Grund 
des Wühnsitzes .oder der Staatsbürgerschafteiner 
natürlichen Persün, wird die Düppelbesteuerung 
wie fülgt vermieden: 

a) besteuert Österreich Vermögensübertragun
gen und angenümmene Vermögensübertra
gungen gemäß Artikel 5 .oder 6, sü rechnen 
die Vereinigten Staaten auf die nach ihrem 
Recht vün sülchen Vermögensübertragungen 
und angenümmenen Vermögensübertragun
gen erhübenen Steuern den Betrag an, der 
der in Österreich vün diesen Vermögensüber
tragungen und angenümmenen Vermögens
übertragungen gezahlten Steuer entspricht; 

b) war die natürliche Persün Staatsbürger der 
Vereinigten Staaten und im Zeitpunkt ihres 
Tüdes, der Schenkung .oder der angenümme
n~n Vermögensübertragung in Österreich 
w~hnhaft, rechnen die Vereinigten Staaten 
auf die nach ihrem Recht erhübenen Steuern' 
vün Übertragungen und angenümmenen 
Übertragu~gen vün Vermögen (ausgenüm
men Vermögen, dessen Übertragung .oder 
angenümmene Übertragung die Vereinigten 
Staaten gemäß Artikel 5 .oder 6 besteuern 
dürfen) den Betrag an, der der in Österreich 
vün diesen Vermögensübertragungen und 
angenümmenen Vermögensübertragungen 
gezahlten Steuer entspricht. Die Bestimmun
gen dieses Unterabsatzes gelten nicht für ehe
malige Staatsbürger der Vereinigten Staaten, 
bei denen der Grund für den Verlust der 
Staatsbürgerschaft vürnehmlich die Vermei
dung vün Steuern der Vereinigten Staaten (in 
diesem Zusammenhang einschließlich der 
Bundeseinkümmensteuer) war. 

3. Besteuern die Vereinigten Staaten die Vermö
gensübertragung eines Nachlasses, sü schließt die in 
Absatz 2 gewährte Steueranrechnung jene Steuer-, 
beträge ein, die vün Österreich auf Vürschenkun
~.en des Erblassers erhüben wurden, süfern die 
Ubertragung dieses Vermögens in den Vereinigten 
Staaten der Nachlaßbesteuerung unterliegt. 

4. Die Anrechriung gemäß Absatz 2 und 3 darf 
jedüch den Teil der vür der Anrechnung ermittelten 
Steuer der Vereinigten Staaten nicht übersteigen, 
die auf die Übertragung .oder die angenümmene 
Übertragung vün Vermögen entfällt, für das die 
?teueranrechnung gemäß diesen Absätzen zulässig 
1St. 

füllüwing such lüss. The prüVlSlOns üf this para~ 
graph shall nüt affect the benefits cünferred by par
agraphs 2, 3, and 6 üf this Article, ür by Articles 10 
ür 11. 

2. Where the United States impüses tax by rea
sün of an individual's dümicile therein ür citizen
ship thereüf,düuble taxatiün shall be aVüided in the 
füllüwing manner: 

a) where Austria imp.oses tax with respect to a 
transfer ür deemed transfer öf prüperty in 
acc.ordance with Articles 5 ür 6, the United 
States shall allüw as a credit against the tax 
calculated accürding to its law with respect t.o· 
such transfer ür deemed transfer an amüunt 
equal tü the tax paid to Austria with respect 
tü such transfer or deemed transfer; 

b) ifthe individual was a citizen üf the United 
States and was d.omiciled in Austria at the 
date üf his death, gift, ür deemed transfer, 
then the United States shall allüw as tl credit 
against the tax calculated accürding t.o its law 
with respect tü the transfer .or deemed trans
fer. üf property (üther than property whüse 
transfer ür deemed transfer the United States 
may tax in accordance with Articles 5 or 6), 
an amüunt equal tü the tax paid tü Austria 
with respect to such transfer . .pr deemed trans
fer. This subparagraph shall nütapply tü a 
f.ormer Uni ted States citizen wh.ose lüss üf 
citizenship had as üne üf its. principal pur
püses the av.oidance üf Unii:ed States tax 
(including, Jür this purpüse, federal mcüme 
tax). 

. . 
3. If the United States impüses tax upün the ' 

transfer üf an estate; the credit allüwed by para
graph 2 shall include credit für any tax imposed by 
Austria upün a. priür gift üf prüperty made by the 
decedent, if the transfer üf such prüperty is subject 
to tax .on the transfer üf the estate imposed by the 
United States. 

4. Any credit allüwed by paragraphs 2 ür 3 üf 
this Article shall nüt exceed the part üf the United 
States tax, as computed befüre the credit is given, 
which is attributable to the transfer ür deemed 
transfer üf property in respect üf which a credit is 
allüwable und er such paragraphs. 
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5. Besteuert Österreich auf Grund des Wohnsit
zes des Verstorbenen oder des Geschenkgebers, 
wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

a) Österreich nimmt Vermögen, das auf Grund 
desselben steuerlichen Tatbestandes gemäß 
Artikel 5 und 6 in den Vereinigten Staaten 
besteuert werden darf, von der Besteuerung 
aus; 

b) Österreich nimmt außerdem Vermögen, das 
auf Grund einer Vorschenkung oder ange
nommenen Vermögensübertragung gemäß 
Artikel 5 bis 7 dieses Abkommens in den Ver
einigten Staaten besteuert werden durfte, von 
der Besteuerung aus ; Vermögen, das gemäß 
ArtikelS und 6 dieses Abkommens in Öster
reich besteuert werden durfte, wird jedoch 
nicht von der Besteuerung ausgenommen; 

c) Österreich darf bei' der Festsetzung der 
Steuer für das übrige Vermögen das von der 
Besteuerung ausgenommene Vermögen mit

. berücksichtigen. 

6. Ansprüche auf Anrechnung der österreichi
schen Steuer oder auf Erstattung der Steuer der 
Vereinigten 'Staaten gemäß diesem Artikel können 
bis spätestens zweiJahre nach der endgültigen Fest
setzung (durch Verwaltungsbehörden oder 
Gerichte) und Zahlung -der Steuer, für die die 
Anrechnung gemäß· diesem Artikel beansprucht 
wird, geltend gemacht werden, vorausgesetzt, die 
Festsetzung und Zahlung erfolgte innerhalb eines 
Zeitraumes von zehn Jahren nach dem Zeitpunkt 
des Todes, der Schenkung oder der a\1genomme
. nen Vermögensübertragung. . Die zuständigen 
Behörden können in gegenseitigem Einvernehmen 
die Zehnjahresfrist verlängern, falls Umstände ein
rreten, die die Festsetzung oder Zahlung der Steu
ern, die dem Anspruch auf Anrechnung zugrunde 
liegen, verhindern. Erstattungsansprüche, die sich 
nur auf dieses Abkommen gründen, werden nicht 
verzinst. 

-Artikel 10 

GLEICHBEHANDLUNG 

1. Staatsbürger eines Vertragsstaats dürfen im 
anderen Vertragssi:aat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unter
worfen werden, die anders oder belastender ist als 
die Besteuerung und die damit zusammenhängen
den Verpflichtungen, denen Staatsbürger des ande
ren Staates unter gleichen Verhältnissen unterwor
fen sind oder unterworfen werden können. Diese 
Bestimmung gilt auch für Personen, die in keinem 
Vertragsstaat wohnhaft sind. Für Zwecke der 
Besteuerung in den Vereinigten Staaten befinden 
sich Staatsbürger der Vereinigten Staaten, die nicht· 
in den Vereinigten Staaten wohnhaft sind, nicht in 
den gleichen Verhältnissen wie Staatsbürger Öster
reichs, die nicht in den Vereinigten Staaten wohn" 
haft sind. 

5 .. Where Austria imposes tax by reason of the 
decedent's or the donor's domicile; double taxation 
shall be avoided in the following manner: 

a) Austria shall exempt from tax any property 
which, in relation to the same event, may be 
taxed in the United States in accordance with 
the provisions of Articles5 and 6; 

b) Austria shall also exempt from tax any prop
erty which, in relation to a previous gift or 
deemed transfer and in accordance with Arti
eies 5 to 7 of the Convention may have been 
taxed in the United States; however, it shall 
not exempt any property which it may have 
taxed in accordance with Articles 5 and 6 of 
the Convention; 

c) Austria may in calculating theamount ·of tax 
on any remaining property take into account 
the exempted property . 

6. Any claim for creditof Austrian tax or for 
refund of United Stares tax founded on the provi
sions of this Article may be made until two years 
after the final determination (administrative or judi
cial) and payment of tax for which any credit und er 
this Article is claimed, provided that the determina
tion and payment are made within ten years of the 
date of death; gift, or deemed transfer. The compe-

·tem authorities may by mutual agreement extend 
the ten year time limit if circumstanct;s prevent the 
determination and payment within sUGh period of 
the taxes which are the subject of the claim for 
credit. Any refund based ·solely on the provisions of 
this Convention shall be made without payment of 
interest on the amount so refunded. 

Article 10 

NON-DISCRIMINATION, 

1. Citizens of a Contracting State 'shall nOt be 
subjected in the other State to any taxation or any 
requirement connected therewith which is other or 
more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which citizens of that other State in 
the same circumstances are or may be subjected. 
This provision shall also apply to persons who are 
not domiciled in a Contracting State. However, for 
purposes of United States taxation United States 
citizensnot domiciled in the United States are not 
in the same circumstances as citizens of Austria not 
domiciled in the United States. 
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. 2. Die nach dem Recht eines der beiden Staaten 
errichteten Körperschaften, deren Kapital ganz 
oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar einer in 
den Vereinigten Staaten ansässigen natürlichen' 
Person oder mehreren solchen Personen gehört 
oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in Öster
reich keiner Besteuerung oder damit zusammen
hängenden Verpflichtung unterworfen werden, die 
anders oder belastender ist als die Besteuerung und 
die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, 
denen solche Körperschaften unterliegen würden, 
wenn ihr Kapital in gleicher Weise in, Österreich 
ansässigen natürlichen Personen gehört oder der 
Kontrolle solcher Personen unterliegt. Der vorste
hende Satz gilt im Grundsatz sinngemäß, wenn 
nach dem Recht eines der beiden Staaten errichtete 
Körperschaften, die ganz oder teilweise, unmittel
bar oder mittelbar einer in Österreich ansässigen' 
natürlichen Person oder mehreren solchen Perso
nen gehören, in den Vereinigten Staaten besteuert 
werden. 

3. Dieser Artikel gilt für Steuern jeder Art und 
Bezeichnung, die von einem Vertragsstaat oder 
einer seiner Gebietskörperschaften erhoben wer
den. 

Artikel 11 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

1. Ist eine Person der Auffassung, daß Maßnah
men eines Vertragsstaats oder bei der V ertragsstaa
ten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen 
werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so 
kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen 
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel· 
ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertrags
staats, in dem sie ansässig oder dessen Staatsbürger 
sie ist, unterbreiten. Die Eingabe muß innerhalb 
eines Jahres nach endültiger Erledigung oder 

,Abweisung des Anspruches auf Befreiung, Anre<;h
nung oder Rückerstattung auf Grund des Abkomc 
mens eingebracht werden. 

2. Hält die zuständige Behörde die Einwendung 
für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird 
sie sich bemühen, den Fall nach Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertrags
staats so zu regeln, daß eine dem. Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die 
Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen 
des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten 
durchzuführen. ' 

3. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder Zwei
fel, die bei der Auslegung oder Anwendung des 
Abkommens entstehen, in geg~nseitigem Einver
nehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam 
darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in 
Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen 
nicht behandelt sind. 

2. Corporations created or organized under the 
laws ofeither Contracting State, the capital of 
which is wholly or partly owned or controlled 
directlyor indirectly by one or more individual resi
dents of the United States, shall not be subject in 
Austria to any taxation or any requirement con
nected therewith which is -tJther or more burden
some than the taxation and connected requirements 
to which such corporations would be subject if their 
capital were similarly owned or controlled by indi
vidual residents of Austria. The principle of the pre
ce ding sentence shall apply equally to United States 
taxation of corporations created or organized 
under the laws of eitherContracting State which 
are wholly or partly owned, directly or indirectly, 
by one or more individual residents of Austria. 

3. The provisions of this Article shall apply to 
taxes of every kind and description imposed by a 
Contracting State or a political subdivision or local 
authority thereof. ' 

Article 11 

MUTUALAGREEMENTPROCEDURE 

1. Where a person considers that the actions of 
one or both 'of the Contracting States result or will 
result for hirn in taxation not in accordance with 
the provisions of this Convention, he may, irrespec
tive of the remedies provided by the domestic laws 
of those States, present his caseto the competent 
authority of the Contracting State of which he is a 

.resident or citizen. Such presentation must be made 
within one year after a claim, under this Conven
tion, for exemption, credit; or rdunG has 'been 
finally settled or rejected. 

2. The competent authority shall endeavor, if 
the objection appears to it to be justified and if it is 
not itself able to arrive at a: satisfactory solution; to 
resölve the case by mutual agreement with the 
competent authority of the other Contracting State, 
with a view to the avoidance of taxation not in 
accordance with the Convention. Any ag;eement 
reached shall be implemented notwithstanding any 
time limits in the doinestic law of the Contracting 
States, 

3. The competent authorities of the Contract
ing States shall endeavor to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to 
the interpretation or application of the Convention. 
They mayaiso consult together for the elimination 
of double taxation in cases not prQvided for in the 
Convention. 
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4. Die zuständigen Behörden derVertragsstaaten 
können Zur Herbeiführung einer Einigung im 
Sinne der vorstehenden Absätie unmittelbar mitein
ander verkehren. 

Artikel 12 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
tauschen von Amts wegen oder über Ersuchen die 
Informationen aus, die Zur Durchführung dieses 
Abkomfuens oder des {nnerstaatlichen Rechts der 
Vertragsstaaten betreffend die unter diesen Artikel 
fallenden Steuern edorderlich sind, soweit qie die
sem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem 
Abkommen widerspricht. ,Die' zuständigen Behör
den~ der Vertiagsstaaten können einen regelmäßi
gen Nachrichtenaustausch vereinbaren. Der Infor
mationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht einge
schränkt. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat 
erhalten hat, sind ebenso geheimzuhalten wie die 
auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staa
tes beschafften Informationen und düden nur den 
Personen oder Behörden (einschließlich der 
Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugäng
lich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder 
Einhebung, der V ollsi:reckung oder Strafvedolgung 
oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln oder 
der Kontrolle der Steuererhebung hinsichtlich der 
unter diesen Artikel fallenden Steuern befaßt sind. 
Diese Personen oder Behörden dürfen die Informa-

, tionen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen 
die Informationen in einem öffentlichen Gerichts
vedahren oder in einer Gerichtsentscheidung 
offenlegen. 

2. Absatz list nicht so auszulegen, als verpflichte 
, er einen Vertragsstaat: ' 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die 
von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertrags staats abwei
chen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den 
Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsver
fahren dieses oder des anderen Vertragsstaats 
nicht beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, 
Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis 
oder ein Geschäftsvedahren preisgeben wür
den oder deren Erteilung dem Ordre public 
widerspräche. 

3. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Arti
kel um Erteilung von Informationen für die Erhe
bung von Steuern, so wird der andere Vertragsstaat 
die Informationen, auf die sich das Ersuchen 
bezieht, in gleicher Weise und im gleichen Umfang 
einholen, wie wenn die Steuer des erstgenannten 
Staates die Steuer des anderen Staates wäre und 
von diesem anderen Staat festgesetzt worden wäre. 
Über besonderes Ersuchen, ,der zuständigen 

4, The competent authorities of the Contract
ing States maycommunicate with each other 
directly for the purpose of reaching an agreement 
in the sense of the preceding paragraphs. 

Article.1 2 

EXCHANGE OF INFORMATION 

1. The competent a~thorities of the Contract
ing States shall spontaneously or upon' request 
exchange such information as is necessary for car
rying out the provisions of this Convention or of 
the domestics laws of the Contracting States con
cerning the taxes covered by this Article insofar as 
the taxation thereunder is no.! contrary to the Con
vention, The competent authorities of the Contract
ing States may agree on information which shall be 
furnished on a regular basis. The exchange of infor
mation is not restricted byArticle 1. Any informa
tion received bya Contracting State shall betreated 
as secret in the same manner as information 
obtained under the domestic laws of that State and 
shall be disclosed only to persons or authorities 
(induding courts and administrative bodies) 
involved in the assessment or collection of, the 
enforcement or prosecution in respect of, or the, 
determination of appeals in relation '10, or the over
sightof the administration of the taxes covered by 
this artide, Such persons or authorities $hall use the 
information only for such purposes, They may dis
dose the information in public court proceedings or 
in judicial decisions. 

2, In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as to impose on a Contracting State 
the obligation: 

a) 10 carry out administrative measures at var
iance with the laws and administrative prac
tice of that or of the other Contracting State; 

b) to supply information which is not obtainable 
under the laws or in the normal Course of the 
administration of that or of the other Con-' 
tracting State; or 

c) to supply information which would disclose 
any trade, business, industrial, commercial, or 
professional secret or trade process, or infor
mation, the disdosure of which would be 
contrary 10 public poli~y. 

3. If information concerning taxes is requested 
bya Contracting State in accordance with this Arti
de, the other Contracting State shall obtain the 
information to wh ich the request relates in the same 
manner and to the same extent as if the tax of the 
first-mentioned State were the tax of that other 
State and were being imposed by that other State. If 
specifically reqUested by the competent authority of ' 
a Contracting State, the competent authority of the 
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Behörde eines Vertragsstaats wird die zuständige 
Behörde des anderen Vertragsstaats Informationen 
nach diesem Artikel in der Form von qualifizierten 
Zeugenaussagen (depositions of witnesses) und 
beglaubigten Kopien unredigierter Originalunterla-. 
gen (einschließlich Büchern, Aufzeichnungen, 
Erklärungen, Protokollen, Konten oder Schriften) 
im gleichen Umfang beschaffen, wie solche Unter
lagen und Schriftstücke nach den Gesetzen und der 
Verwaltungspraxis dieses anderen Staates in bezug 
auf seine eigenen Steuern beschafft werden können. 

4. Die Steuerbehörden eines Vertragsstaats kön
nen Schriftstücke an Personen im anderen Ver
tragsstaat im Postweg zustellen. J eder Vertragsstaat 
wird die Rechtsfolgen einer solchen Zustellung für 
Zwecke seiner Besteuerung nach seinem innerstaat
lichen Recht bestimmen. 

5. FürZwecke dieses Artikels gilt das Abkommen 
für Steuern jeder Art, die von einem Vertragsstaat 
erhoben werden. 

Artikel 13 

DIPLOMATEN UND KONSULARBEAMTE 

1. Dieses Abkommen berührt nicht die steuerli
chen Vorrechte, die den Diplomaten und Konsular
beamten nach den allgemeinen Regeln des Völker
rechts oder auf Grund besonderer Vereinbarungen 
zustehen. 

2. Dieses Abkommen gilt nicht für Beamte inter
nationaler Organisationen oder Angehörige einer 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung 
eines dritten Staates, die in bezug auf die Nathlaß-, 
Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie die Steu
ern auf generationenwechselnde Vermögensüber
tragungen in keinem der Vertrags staaten als wohn
haft behandelt werden. 

Artikel 14 

INKRAFTTRETEN 

1. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 
möglich in Washington ausgetauscht. 

2. Das Abkommen tritt am ersten Tag des dritten 
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem 
die Ratifikationsurkunden aüsgetauscht wurden, 
und seine Bestimmungen finden Anwendung auf 
Nachlässe natürlicher Personen, deren Tod an oder 
nach diesem Tag eingetreten ist und auf Schenkun
gen und generationenwechselnde Vermögensüber
tragungen, die an oder nach diesem Zeitpunkt 
erfolgen. 

Artikel 15 

KÜNDIGUNG 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es 
nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. 

other Contracting State shall provide information 
under this Article in the form of depositions of wit
nesses and authenticated copies of unedited origi
nal documents (including books, papers, state
ments, records, accoünts, or writings), to the same 
extent such depositions and documents can be 
obtained under the laws and administrative prac
tices of such othec State with respect to its own 
taxes. 

4. The tax authorities of a Contracting State 
may deliver documents to persons in the other Con
tracting State by using postal services. Each Con
tracting State shall, for purposes of its taxes, deter
mine in accordance with its domestic law the legal 
efficacy or sufficiency of documents so delivered. 

5. For the purpose of this Article, this Conven
tion shall apply to taxes of every kind imposed by a 
Contracting State. 

Article 13 

'DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR 
OFFICERS 

1. Nothing in this Convention shall affect the 
fiscal privileges of diplomatic agents or consular 
officers under the general rules of internationallaw 
or under the provisions of special agreements. 

2. This Convention shall not apply to officials 
of international organizations or members of a 
diplomatic or consular mission of a third State who 
were not treated as being domiciled in either Con
tracting State in respect of taxes on estates, inherit
ances, gifts, or generation-skippirig transfers as the 
case maybe. 

Article 14 

ENTRY INTO FORCE 

1. This Convention shall be subject to ratifica
tion. The instruments of ratification shall be 
exchanged at Washington as soon as possible. 

2. This Convention shall enter into force on the 
first day of the third month following that month in 
which the instruments of ratification have been 
exchanged, and its provisions shall apply to trans
fers of estates 'of individuals dying, gifts made, and 
generation-skipping transfers deemed made on ~r 
a~ter that date. ' 

Article 15 

TERMINATION 

This Convention shall remain in force until 
terminated by a Contracting State. Either Contract-
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jeder Vertrags staat kann das Abkommen jederzeit 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten mit 
sechsmonatiger KÜndigungsfrist s~hriftlich auf 
diplomatischem Weg kündigen. In diesem Fall fin
det das Abkommen keine Anwendung mehr auf 
Nachlässe natürlicher Personen, deren Tod nach 
dem nächstfolgenden 31. Dezember nach dem im 
Kündigungsschreiben genannten Stichtag eingetre
ten ist und auf Schenkungen und generationen
wechselnde Vermögensübertragungen, die nach 
dem nächstfolgenden 3 L Dezember nach dem im 
Kündigungsschreiben genannten Stichtag erfolgen. 

Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig 
Bevollmächtigten der bei den Veriragsstaaten dieses 
Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln 
versehen. 

GESCHEHEN zu Wien, Österreich, in zweifa
cher Urschrift, in deutscher und englischer Sprache, 
wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind, 

am 21. Juni 1982. 

Für die Republik Österreich: 

Dr. Bauer 

Für die Vereinigten Staaten von Amerika: 

Sol Polansky 

lng Stare may terminate the Convention at anytime 
after five years from the date on which this Con
vention enters into force provided that at least six 
months prior written noticeof terq-tination has been 
given through diplomatie channels. In such event, 
the Convention shall have no effect in respect of 
transfers of estates of individuals dying, gifts made, 
and deemed transfers occurring after the December 
31 next following the date of termination specified 
in the notice of termination. 

In witness thereof the Plenipotentiaries of the 
two Contracting States, duly authorized thereto, 
have signed the present Convention and affixed 
thereto their seals. 

DONE at Vienna, Austria, in duplicate, in the 
German and English languages, the twotexts hav
ing equal authenticity, this 

21 st day of June, 1982. 

For the Republic of Austria: 

Dr. Bauer 

For the United States of America: 

Sol Polansky 
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VORBLATI 

Problem: 

Die Überschneidung der nationalen Besteuerungsansprüche führt zu internationalen Doppelbesteue
rungen, die für den betroffenen Abgabepflichtigen unerwünschte Härten zur Folge haben. 

Ziel: 

Durch ein internationales Abkommen soll dies~ Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Erbschafts
und Schenkungsbesteuerungim Verhältnis zu den USA für die Zukunft ausgeschaltet werden. 

Inhalt: 

Das Doppelbesteuerungsabkommen orientiert sich inhaltlich an Grundsätzen, die vom Fiskalkomitee 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeitet -WUrden und 
mittlerweile internationale Anerkennung gefunden haben. ' 

Alternativen: 

Der Doppelbesteuerung könnte auch durch unilaterale Maßnahmen,(§ 6 Abs. 3 Erbschaftssteuerge
setz, BGBI. Nr. 141/1955, in der geltenden Fassung) begegnet werden. Derartige Maßnahmen konnten 
jedoch in der Vergangenheit die Doppelbesteuerung nicht vollständig beseitigen und sind zudem mit teil
weise sehr mühevollen Nachweisproblemen für den Steuerpflichtigen behaftet. Die Alternative eines Ver
tragsabschlusses wurde im übrigen in Erfüllung einer Ratsempfehlung d\!r OE CD ergriffen. 

Kosten: 

Es sind keine nennenswerten Kosten zu erwarten. 
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Erläuterungen 

1. 

Allgemeiner Teil 

Bei dem vorliegenden Abkommen handelt es sich 
um einen gesetzändernden Staatsvertrag, der weder 
verfassungsändernden noch venassungsergänzen
den Charakter hat.' Für die Erfüllung des Sta;usver
trages ist die Erlassung eines Gesetzes nicht erfor
derlich. Mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrages 
werden keine wesentlichen finanziellen oder perso
nellen Wirkungen verbunden sein. 

Auf dem Gebiete der Erbschafts- und Schen
kungssteuern hat bisher mit den USA noch kein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung bestanden. In Anbetracht einer vom Rat der 
Organisation für wirtSchaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) am 28. Juni 1~66 ange
nommenen Empfehlung, die Mitgliedstaaten 
mögen sich um den Abschluß zweiseitiger Doppel
besteuerungsabkommen bemühen, sowie im Hin
blick auf zahlreiche Doppelbesteuerungsfälle der 
Vergangenheit hat es sich a:ls notwendig erwiesen, 
mit den USA entsprechende Vertragsverhandlun
gen aufzunehmen. 

Die Doppelbesteuerungsverhandlungen wurden 
im Feber 1980 in Wien eröffnet und im Juli 1980 in 
Washington abgeschlossen. Das im Rahmen dieser 
Verhandlungen ausgearbeitete Abkommen wurde 
schließlich am 21. Juni 1982 in Wien unterzeichnet. 
Das Abkommen übernimmt weitgehend die vom 
Fiskalkomitee der OECD ausgearbeiteten Ver
tragsgrundsätze (OECD-Musterabkommen), trägt 
allerdings auch zahlreichen Besonderheiten der 
amerikanischen Vertragspraxis Rechnung. Durch 
Einbeziehung des Bereiches der Schenkungsbe
steuerung geht der Vertrag über den sachlichen 
Anwendungsbereich des ·OECD-Musterabkom
mens hinaus. 

Die Doppelbesteuerung wird durch das Abkom
men auf seiten Österreichs nach der sogenannten 
"Befreiungs methode" beseitigt; das heißt, daß die 
Vermögenswerte, die nach den Bestimmungen des 
Abkommens.in den USA besteuert werden dürfen; 
in Österreich von der Steuer ausgenommen wer
den. Diese Methode findet sich in allen bisher von 

Österreich auf dem Sektor der Erbschaftssteuern 
abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen'. 
In den USA wird die Doppelbesteuerung nach stän
diger Vertragspraxis hingegen nach der sogenann
ten Anrechnungsmethode vermieden; das heißt, 
daß auch die Vermögenswerte, die nach den 
Bestimmungen des Abkommens in Österreich 
besteuert werden dürfen, der Besteuerung in den 
USA unterzogen werden, wobei jedoch eine 
Anrechnung der auf diese Vermögenswerte entfal
lenden österreichischen Steuern erfolgt. . 

11. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Diese Bestimmung legt den persönlichen Gel
tungsbereich des Abkommens' fest. Demnach 
besteht im Fall eines Erwerbes von Todes wegen 
für alle Erwerber eine Abkommensberechtigung, 
wenn der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes in 
einem der Vertragsstaaten oder in beiden Vertra'gs
staaten einen Wohnsitz hatte. Im"Falie von Schen
kungen setzt die Abkommensberechtigung voraus, 
daß der Geschenkgeber eine natürliche Person ist; 
außerdem ist erforderlich, daß der Geschenkgeber 
im Zeitpunkt der Schenkung in einem der Ver
tragsstaaten oder in beiden Vertragsstaaten einen 

'Wohnsitz hat. 

Zu Artikel 2: 

Der sachliche Geltungsbereich des Abkommens 
umfaßt auf seiten der USA die. Bundeserbschafts~ 
steuer und die Bundesschenkungssteuer; darüber 
hinaus wurde auch die Bundessteuer auf genera
tionswechselnden Vermögens übertragungen in den 
Anwendungsbereich einbezogen. Bei dieser Steuer 
handelt es sich um eine dem amerikanischen Recht 
eigentümliche Sondersteuer, die einer Steuerumge
hung durch' Einbringung von Vermögenswerten in 
die im angloamerikanischen Rechtskreis bekannten 
"Tru~ts" entgegenwirken will. 

Auf österreichischer Seite bezieht sich das 
Abkommen auf die Erbschafts- und Schenkungs
steuer. 
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Zu ,Artikel 3: 

Diese Vertragsbestimmung enthält die für die 
Abkommensanwendung erforderlichen Begriffsum
schreibungen sowie die internatio'nal übliche Ver
weisung auf nationales Steuerrecht als subsidiären 
Auslegungsbehelf. 

Zu Artikel 4: 

Diese Bestimmung enthält die Wohnsitzdefini
tion, wobei nach üblicher Vertragspraxis primär auf 
die im nationalen Recht enthaltenen Wohnsitzkri
terien abgestellt wird. Für hiedurch yerursachte 
Wohnsitzkonflikte sieht Absatz 2 in Übereinstim
mung mit den Grundsätzen des OECD-Musterab
kommens eine Konfliktlösung vor, die in erster 
Linie dem Mittelpunkt der Lebensinteressen den 
Vorrang einräumt. 

Absatz 3 beinhaltete ei~e Sonderregelung, die 
hauptsächlich für jene in Osterreich beschäftigten 
Amerikaner Bedeutung besitzen wird, die ihren 
amerikanischen Wohnsitz beibehalten haben; die
sem Personenkreis sollen durch ihre Auslandsbe
schäftigung bestimmte im amerikanischen nationa

,len Recht vorgesehene Steuerbegünstigungen erhal
ten bleiben. 

Zu ArtikelS: 

Das Besteuerungsrecht an unbeweglichem Ver
mögen wird in Übereinstimmung mit den Grund
sätzen des OECD-Musterabkommens jenem Ver
tragsstaat zugeteilt, in dem es gelegen ist. Dies· gilt 
auch, wenn es sich um Betriebsvermögen handelt. 

Zu Artikel 6: 

Das Recht auf Besteuerung 'des nicht zum unbe
weglichen Vermögen gehörenden Betriebsvermö
gens, das einer in einem Vertragsstaat unterhalte
nen Betriebsstätte zuzurechnen ist, wird in Über
einstimmung mit den Regeln desOECD-Musterab
kommens dem Betriebsstättenstaat zur Besteuerung 
zugewiesen (Abs.l). Gleiches gilt für Vermögen 
einer festen Einrichtung, die der Ausübung eines 
freien Berufes dient (Abs. 6). 

Der in den Absätzen 2 bis 5 umschriebene 
Betriebsstättenbegriff deckt sich im wesentlichen 
mit dem im OECD-Fiskalkomitee erarbeiteten 
Begriff. 

Zu Artikel 7: 

Nach dieser allgemeinen Steuerzuteilungsregel 
wird das gesamte Vermögen, das nicht unter die 
besonderen Zuteilungsregeln der Art. 5 und 6 fällt, 
dem Wohnsitzstaat (Art.4) des Erblassers oder 
Geschenkgebers zur ausschließlichen Besteuerung' 
zugewiesen. 

Durch Absatz 2 sollen Besteuerungskonflikte 
vermieden werden, wenn Anteilsrechte (insbeson-

dere an Personengesellschaften) in den beiden Ver
tragsstaaten unterschiedlich qualifiziert werden. Als 
Lösung des Qualifikationskonfliktes wird der V or
rang des nationalen Rechtes des Nichtwohnsitz
staates festgelegt. ' . 

Zu Artikel 8: 

Für die steuerliche Berücksichtigung der Schul
den wird das Prinzip des "wirtschaftlichen Zusam
menhanges" grundsätzlich als das vorrangige 
Zuordnungskriterium anerkannt. Ein allfälliger 
Schuldenrest, der nach den auf diesen Prinzipien 
aufbauendenZuordnungskriterien der Absätze 1 
bis 4 mangels ausreichender Vermögensdeckung 
nicht abgesetzt werden, kann, muß vom W ohnsitz
staat - auch ohne wirtschaftlichen Zusammen
hang mit dem von ihm zu besteuernden Vermö
genswerten ..:... zum Abzug zugelassen werd~n 
(Abs.5). 

Abs. 6 will verhindern, daß im nationalen Steuer
recht vorgesehene abweichende Schuldzuord
nungsmethoden zu ungerechtfertigten Steuervor
teilen führen könnten; diese Bestimmung hat nach 
der gegenwärtigen Rechtssituation für die USA 
Bedeutung, da dort nach nationalem Recht eine 
proportionale Schuldenaufteilungsmethode besteht. 

Zu Artikel 9: 

In dieser Bestimmung werden die Methoden fest
gelegt, nach denen in den beiden Vertragsstaaten 
die Doppelbesteuerung beseitigt wird. 

Die USA wenden die Anrechnungsmethode an. 
Darnach behalten die USA das Recht, auch jene 
Vermögenswerte steuerlich zu erfassen, an denen 
das Besteuerungsrecht Österreich ziIgeteilt i ist; 
j.edoch sind die USA vertraglich verpflichtet, die in 
Österreich von diesen Vermögenswerten erhobene 
Steuer auf die eigene Steuer entsprechend anzu
rechnen (Abs.2 und 4); es ist sichergestellt, daß 
auch auf allfällige Vorschenkungen entfallende 
österreichische Steuern auf US-Nachlaßsteuern 
anrechenbar sind (Abs. 3). Abs.6 sieht die Einhal
tung bestimmter Fristen vor. 

Österreich wendet die Befreiungsmethode unter 
Progressionsvorbehalt 'an. Darnach werden alle 
Vermögenswerte, an denen den USA eil). besonde
res Besteuerungsrecht zus.eteilt ist (Art. 5 und 6), 
von der Besteuerung in Osterreich ausgenommen 
(Abs. 5 lit. a); diese Vermögenswerte werden aller
dings bei der Festsetzung des Steuersatzes, der auf 
die übrigen in Österreich zu erfassenden Vermö
genswerte entfällt, berücksichtigt (Abs. 5 lit. c). 
Abs. 5 lit. b nimmt auf den Sonderfall Bedacht, daß 
ein Geschenkgeber nach Erbringung einer V or
schenkung seinen Wohnsitz aus den USA nach 
Österreich verlegt. 

Neben der Festlegung der zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung anzuwendenden Methode 
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sichert de~ Artikel darüber hinaus den USA das 
Recht zu, sämtliche in- und ausländische Vermö
gensübertragungen ihre; Staatsbürger stets auch 
dann zu besteuern, wenn diese Staatsbürger über 
keinen Wohnsitz in den USAverfügen. Das ameri
kanische Anrechnungsverfahren gewährleistet, daß 
auch dieser Personengruppe eine vollständige Ent
lastung von der Doppelbesteuerung zuteil wird 
(Abs. 1). 

Zu Artikel 10: 

Diese Bestimmung enthält das internatfonal übli
che Diskriminierungsverbot, das über den allgemei
nen sachlichen Anwendungsbereich des Vertrages 
hinaus für alle Steuern der Vert{agsstaaten und 
ihrer Gebietskörperschaften gilt. 

Zu Artikel 11.: 

Die Vorschriften dieses Artikels enthalten die all
gemein üblichen Regeln über das in Streit- oder 
Zweifelsfällen durchzuführende internationale Ver
ständigungsverfahren. 

Zu Artikel 12: 

Diese Abkommensbestimmung ist der internatio- 1 
nalen Rechtshilfe auf dem Gebiet der Sachverhalts
ermittlung gewidmet und· sieht hiefür die üblichen 
Bedingungen· und Pflichten,'insbesondere die 
Pflicht zur Wahrung des nationalen und internatio
nalen Steuergeheimnisses, vor (Abs.l bis 3). Außer
dem wird die Zulässigkeit der postalischen Zustel
lung von abgabenbehördlichen Schriftstücken aus
drücklich bestätigt (Abs. 4). Der sachliche Anwen
dungsbereich dieser Bestimmungen erstreckt sich 
~uf alle Steuern der Vertragsstaaten. 

Zu Artikel 13: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen über das 
Verhältnis des Doppelbesteuerungsabkommens zu 
den in anderen Rechtsquellen begründeten V or
rechten diplomatischer und konsul~rischer Beamter 
sowie eine Einschränkung des Anwendungsberei
ches in bezug auf völkerrechtlich bereits privile
gierte Personen. 

Zu Artikel 14 und 15: 

Hier wird der zeitliche Anwendungsbereich des 
Abkommens geregelt. 
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